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Vorwort
Unregelmäßigkeiten bei der Verrechnung von Betriebskosten (Heizkosten)
und Unklarheiten bei Betriebskostenabrechnungen (Heinzkostenabrechnungen)
sind ein „Dauerbrenner“ in der Wohnrechtsberatung der Arbeiterkammer
Oberösterreich. Diese Broschüre soll Grundinformationen zum Thema vermit-
teln. Mieterinnen und Mieter sollten darüber informiert sein, welche Rechte sie
haben. Im Streitfall ist eine qualifizierte Beratung aber jedenfalls anzuraten.
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Betriebskosten in von privaten 
Vermietern/-innen vermieteten 
Mietwohnungen
Welche Rechtsvorschriften anzuwenden sind, hängt davon ab, ob der konkre-
te Mietgegenstand in den Geltungsbereich des Mietrechtsgesetzes (MRG)
fällt oder nicht.

Geltungsbereich der 
Betriebskostenbestimmungen des MRG
Das MRG enthält zwingende Bestimmungen über die Vorschreibung und 
Abrechnung von Betriebskosten sowie eine taxaktive (abschließende) Auf-
zählung der als Betriebskosten verrechenbaren und auf die Mieter/-innen 
abwälzbaren Kosten. Diese Regelungen können durch vertragliche Verein-
barungen nur zugunsten des Mieters/der Mieterin abgeändert werden. 
Der Anwendungsbereich dieser Bestimmungen ist auf folgende Bauten 
beschränkt:

Altbauten: Mietgegenstände in Gebäuden, die aufgrund einer vor dem
1. Juli 1953 erteilten Baubewilligung errichtet wurden.

Geförderte Neubauten: Mietgegenstände in Gebäuden, die aufgrund 
einer nach dem 30. Juni 1953 erteilten Baubewilligung errichtet 
worden sind, wenn die Errichtung des Gebäudes mit Wohnbauförde-
rungsmitteln erfolgte.

(Alte) Eigentumswohnungen: Mietgegenstände, die im Wohnungseigen-
tum stehen, sofern der Mietgegenstand in einem Gebäude gelegen ist,
das aufgrund einer vor dem 9. Mai 1945 erteilten Baubewilligung 
errichtet worden ist.
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Die Vorschriften des MRG über die Verrechnung und Abrechnung von 
Betriebskosten sind insbesondere in folgenden Fällen nicht anzuwenden:

(Neue) Eigentumswohnungen: Mietgegenstände, die im Wohnungs-
eigentum stehen, sofern der Mietgegenstand in einem Gebäude gelegen
ist, das aufgrund einer nach dem 8. Mai 1945 erteilten Baubewilligung
neu errichtet worden ist.

Frei finanzierte Neubauten: Mietgegenstände in Gebäuden, die 
aufgrund einer nach dem 30. Juni 1953 erteilten Baubewilligung ohne
Inanspruchnahme von Wohnbauförderungsmitteln errichtet wurden.

Mietgegenstände in einem Gebäude mit nicht mehr als zwei selbständigen
Wohnungen oder Geschäftsräumlichkeiten, wobei Räume, die nachträglich
durch einen Ausbau des Dachbodens neu geschaffen wurden oder werden,
nicht zählen.

Dienst-, Natural- und Werkswohnungen.

Zweit- und Ferienwohnungen.

Wohnungen in Heimen und Beherbergungsunternehmen.

Wohnungen und Wohnräume, die von einer karitativen oder humanitären
Organisation im Rahmen sozialpädagogisch betreuten Wohnens vermietet
werden.

Mietgegenstände, die durch den Ausbau eines Dachbodens oder einen
Aufbau auf Grund einer nach dem 31. Dezember 2001 erteilten Bau-
bewilligung neu errichtet worden sind, sowie unausgebaute Dachboden-
räumlichkeiten, die mit der Abrede vermietet werden, dass – wenn auch
zum Teil oder zur Gänze durch den Hauptmieter/die Hauptmieterin –
entweder in ihnen oder in einem an ihrer Stelle durchgeführten Aufbau
eine Wohnung oder Geschäftsräumlichkeit errichtet werde.

Mietgegenstände, die durch einen Zubau aufgrund einer nach dem 
30. September 2006 erteilten Baubewilligung neu errichtet worden sind.
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Diese Ausnahmen, insbesondere bei frei finanzierten Wohnungen in mehr-
geschossigen Wohnhäusern und vermieteten Eigentumswohnungen, führen
dazu, dass sich Mieter/-innen oft sehr problematischen Bestimmungen in
den jeweiligen Mietverträgen unterwerfen. In solchen Vereinbarungen 
überträgt der Vermieter/die Vermieterin oft sämtliche Eigentümerrisken und
Verpflichtungen (wie z.B. Erhaltungs- und Verbesserungsarbeiten, Kosten der
Erfüllung behördlicher Aufträge, Rücklage etc.) auf den Mieter/die Mieterin.
Jeder Mieter/Jede Mieterin sollte vor Vertragsunterzeichnung auf diese 
Probleme achten und bei den Vertragsverhandlungen auf eine dem Miet-
rechtsgesetz analoge Vereinbarung bestehen.

Betriebskosten im Geltungsbereich 
des MRG
Grundsätzlich besteht der vom Mieter/von der Mieterin für die Überlassung
eines Mietgegenstandes in Hauptmiete zu entrichtende Mietzins unter anderem
aus dem Hauptmietzins und „dem auf den Mietgegenstand entfallenden 
Anteil an den Betriebskosten und den von der Liegenschaft zu entrichtenden
laufenden öffentlichen Abgaben“. Der Mietzins (inklusive der Betriebskosten)
ist, sofern nichts anderes vereinbart ist, am Ersten eines jeden Kalender-
monates im Vorhinein zu entrichten. Ist zwischen Vermieter/-in und Mieter/-
in ein sogenannter Pauschalmietzins (der sowohl Hauptmietzins als auch 
Betriebskosten beinhaltet) vereinbart, so kann seit 1. März 1994 jede der
Mietvertragsparteien einen solchen pauschal vereinbarten Mietzins bei 
Gericht – in Linz bei der Schlichtungsstelle des Magistrates – in einen aufge-
gliederten Mietzins umwandeln lassen. Dies bedeutet in aller Regel eine
Mietzinserhöhung, weil die Betriebskosten dann in aktueller Höhe überwälzt
werden können, während der im Pauschalmietzins dafür angesetzte Miet-
zinsteil im Laufe der Zeit immer geringer wurde im Verhältnis zu den tat-
sächlichen Betriebskosten (insbesondere dann, wenn der Pauschalmietzins
nicht wertgesichert war).
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Aufteilung der Betriebskosten 
(Betriebskostenschlüssel)
Sofern zwischen dem Vermieter/der Vermieterin und allen Mietern/-innen des
Hauses schriftlich nichts anderes vereinbart ist, bestimmt sich der Anteil
eines Mietgegenstandes an den gesamten Betriebskosten des Hauses nach

dem Verhältnis der Nutzfläche des jeweiligen Mietgegenstandes zur Gesamt-
nutzfläche des Hauses. Die Gesamtnutzfläche des Hauses errechnet sich aus
der Summe der Nutzfläche aller vermieteten Mietgegenstände und der Nutz-
fläche der vom Vermieter benützten Mietgegenstände und der Nutzfläche der
vom Vermieter/von der Vermieterin trotz ihrer Vermietbarkeit nicht ver-
mieteten Mietgegenstände. Der Hauseigentümer/Die Hauseigentümerin muss
also die anteiligen Betriebskosten für die leer stehenden, aber vermietbaren
Mietgegenstände selbst tragen.

Seit 1.1.2000 gilt: Wenn einzelne Aufwendungen vom Verbrauch abhängig
sind und die Anteile der Wohnungen oder sonstigen Mietgegenstände des
Hauses am Gesamtverbrauch mit wirtschaftlich vernünftigem Kostenaufwand
durch Messvorrichtungen ermittelt werden können, kann durch schriftliche
Vereinbarung zwischen dem Vermieter/der Vermieterin und einer Mehrheit
von mindestens zwei Dritteln der Mieter/-innen – berechnet nach der Anzahl
der vermieteten Mietgegenstände – des Hauses eine Aufteilung dieser 
Aufwendungen nach den Verbrauchsanteilen festgelegt werden. Bei Vorliegen
einer solchen Vereinbarung hat jeder Mieter/jede Mieterin die Erfassung der
Verbrauchsanteile in seinem Mietgegenstand zu dulden. Konnten trotz zu-
mutbarer Bemühungen Verbrauchsanteile nicht erfasst werden, so sind sie,
sofern dies dem Stand der Technik entspricht, durch rechnerische Verfahren
zu ermitteln; die Nutzfläche, für die auf diese Weise die Verbrauchsanteile
ermittelt werden, darf 20 Prozent nicht übersteigen. Der Teil der Aufwendungen,
der dem auf die allgemeinen Teile des Hauses einschließlich der Hausbe-
sorgerdienstwohnung entfallenden Verbrauchsanteil zuzuordnen ist, ist nach
dem Verhältnis der Nutzflächen aufzuteilen. Der Vermieter/Die Vermieterin
kann für diese Aufwendungen eine vom Kalenderjahr abweichende Abrech-
nungsperiode in der Dauer von zwölf Monaten vorsehen.
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Die Nutzfläche der Hausbesorgerwohnung wird bei der Berechnung nicht
mitgerechnet. Wird die Hausbesorgerwohnung nicht mehr als solche vom
Hausbesorger/von der Hausbesorgerin benützt, wäre sie somit frei vermietbar.
Dann muss ihre Nutzfläche der Gesamtnutzfläche der anderen Mietgegen-
stände hinzugerechnet werden.

Eine Überprüfung des Betriebskostenschlüssels kann jeder Mieter/jede 
Mieterin bei Gericht (in Linz bei der Schlichtungsstelle) veranlassen.

Der Betriebskostenkatalog nach dem MRG
Die Posten, die in Betriebskostenabrechnungen enthalten sein dürfen, sind
in taxativer (abschließender) Weise aufgezählt. Es dürfen somit den Mietern/-
innen keine anderen Kosten als Betriebskosten weiterverrechnet werden.

Als Betriebskosten gelten folgende vom Vermieter/von der Vermieterin aufge-
wendete Kosten:

Wasserkosten: Die Kosten für die Versorgung des Hauses mit Wasser
und die Kosten, die für eine vorschriftsmäßige Überprüfung der Versorgung
anfallen; nicht jedoch Wasser- und Kanalanschlusskosten, Kosten der
Behebung von Rohrbrüchen oder der Erneuerung von Steigleitungen.
Befindet sich im Haus ein Gewerbebetrieb (z.B. Gasthaus, Arztpraxis),
der gegenüber den anderen Mietgegenständen tatsächlich andauernd
einen unverhältnismäßigen Mehrverbrauch an Wasser hat, so hat dieser
den Mehrverbrauch alleine zu tragen, sodass in diesen Fällen der
Grundsatz der Aufteilung der Betriebskosten nach der jeweiligen 
Nutzfläche der Mietgegenstände durchbrochen wird. Praktischerweise
wird in solchen Fällen für den Gewerbebetrieb ein eigener Wasserzähler
installiert.

Rauchfangkehrung: Die wiederkehrenden Kosten für die Rauchfang-
kehrung in dem von der Kehrordnung vorgeschriebenen Ausmaß. 
Die Kosten für die Ausschleifung eines Kamines gehören nicht zu den
Betriebskosten.
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Die Kosten für die Kanalräumung.

Unratabfuhr: Dies sind die Kosten der Müllabfuhr sowie die Kosten 
einer Entrümpelung. Bei der Entrümpelung dürfen jedoch nur jene 
Kosten als Hausbetriebskosten auf alle Mieter/-innen des Hauses 
überwälzt werden, die zur Entrümpelung solcher Sachen notwendig
sind, deren Herkunft nicht mehr feststellbar ist. Sollten also Sachen,
die nachweislich von bestimmten Mietern/-innen oder dem Haus-
eigentümer/der Hauseigentümerin stammen, entrümpelt werden, so
dürfen diese Kosten nicht als Betriebskosten verrechnet werden.

Schädlingsbekämpfung (z.B. Rattenvertilgung).

Die Beleuchtung der allgemeinen Teile des Hauses: Dies sind die
Stromkosten für das Stiegenhaus, sowie auch die Kosten für den Ersatz
von Glühbirnen und Sicherungen. Die Kosten für die Behebung von
Schäden an elektrischen Leitungen gehören nicht zu den Betriebskosten.

Feuerversicherung: Die angemessene Versicherung des Hauses gegen
Brandschaden, sofern und soweit die Versicherungssumme dem Betrag
entspricht, der im Schadensfall zur Wiederherstellung des Hauses aus-
reicht.

Haftpflicht- und Leitungswasserschadenversicherung: Die angemessene
Versicherung des Hauses gegen die gesetzliche Haftpflicht des 
Hauseigentümers und gegen Leitungswasserschäden einschließlich
Korrosionsschäden.

Die angemessene Versicherung des Hauses gegen andere Schäden, 
insbesondere gegen Glasbruch oder Sturmschäden. Diese Kosten kön-
nen jedoch nur dann verrechnet werden, wenn und soweit die Mehrheit
der Hauptmieter/-innen, berechnet nach der Anzahl der vermieteten
Mietgegenstände, dem Abschluss, der Erneuerung oder der Änderung
des Versicherungsvertrages zugestimmt hat.

Die Auslagen für die Verwaltung des Hauses einschließlich der 
Auslagen für Drucksorten, Buchungsgebühren und dergleichen 
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(Mietvertragserrichtungskosten etc.): Dafür darf je Kalenderjahr und
Quadratmeter der Nutzfläche des Hauses der Betrag, der dem jeweili-
gen Kategorie A-Mietzins (derzeit € 2,91/m2 netto, davor bis 1.9.2006
€ 2,77/m2) entspricht, verrechnet werden. Dies unabhängig davon, ob
die Kosten für die Verwaltung des Hauses tatsächlich höher oder nied-
riger als dieser Pauschalbetrag sind und ob der Hauseigentümer/die
Hauseigentümerin die Verwaltung des Hauses selbst durchführt oder sie
einer professionellen Hausverwaltung übergeben hat.

Aufwendungen für die Hausbetreuung, soweit diese 
a) durch einen Dienstnehmer/eine Dienstnehmerin des Vermieters/der

Vermieterin erfolgt: das diesem/dieser gebührende angemessene 
Entgelt zuzüglich des Dienstgeberanteiles des Sozialversicherungs-
beitrages und der sonstigen durch Gesetz bestimmten Belastungen
oder Abgaben sowie die Kosten der erforderlichen Gerätschaften und
Materialien,

b) durch einen vom Vermieter/von der Vermieterin bestellten Werkunter-
nehmer erfolgt: der angemessene Werklohn.

c) durch den Vermieter/die Vermieterin selbst erfolgt: der Betrag nach
lit.a. Für die Dauer des Weiterbestehens eines vor dem 1.7.2000 be-
stehenden Hausbesorgerdienstverhältnisses errechnet sich der Bei-
trag für die Hausbesorgerarbeiten weiterhin im wesentlichen aus den 
aufgrund des Hausbesorgergesetzes ergangenen Verordnungen und
Mindestlohntarifen der Landeshauptleute.

Ab 1.1.2000 kann der Vermieter/die Vermieterin als Rückstellung für
die Abfertigung des Hausbesorgers/der Hausbesorgerin von den Haupt-
mietern/-innen monatlich einen Betrag von höchstens 2,5 Prozent des
monatlichen Bruttoentgelts des Hausbesorgers/der Hausbesorgerin ein-
heben; die im Lauf des Kalenderjahres eingehobenen Beträge sind in
der Betriebskostenabrechnung als Ausgaben auszuweisen; die insge-
samt angesparten Beträge sind mit dem für Spareinlagen mit gesetz-
licher Kündigungsfrist jeweils allgemein geltenden Zinsfuß zu verzinsen
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und in der Betriebskostenabrechnung bekanntzugeben; bei Beendigung
des Dienstverhältnisses sind die eingehobenen Beträge samt Zinsen un-
abhängig davon, ob der Hausbesorger/die Hausbesorgerin Anspruch auf
eine Abfertigung hat, in der Betriebskostenabrechnung dieses Jahres
als Einnahmen auszuweisen.

Die anteilig anrechenbaren öffentlichen Abgaben: Zu den öffentlichen
Abgaben gehört neben allfälligen Abgaben, die aufgrund landesgesetz-
licher Vorschriften überwälzt werden können, im wesentlichen nur die
Grundsteuer.

Und – falls vorhanden – folgende „Betriebskosten im weiteren Sinn“: Die
Kosten einer gemeinsamen Wärmeversorgung (Heizung und Warmwasser,
allenfalls nach den Spezialregeln des Heizkostenabrechnungsgesetzes,
sowie die Kosten sonstiger Gemeinschaftsanlagen wie z.B. Gemein-
schaftswaschküche, Personenaufzug, Grünanlagenbetreuung, sofern sie
allen Mietern/-innen zur Verfügung stehen. Sind nicht alle Mieter/-
innen zur Benützung der Gemeinschaftsanlage berechtigt, so sind 
deren Kosten nur auf die Berechtigten aufzuteilen. Dies ist z.B. bei 
einem Lift der Fall, wenn ihn nur die Mieter/-innen der oberen Geschosse
mit eigenen Schlüsseln benützen.

Vorschreibung der Betriebskosten
Dem Vermieter/Der Vermieterin bzw. seiner/ihrer Hausverwaltung stehen 
prinzipiell zwei Möglichkeiten der Vorschreibung von Betriebskosten offen.
Es sind dies die Jahrespauschalverrechnung, die in der Praxis fast aus-
schließlich gewählt wird, oder die Einzelvorschreibung.

Zur Jahrespauschalverrechnung: Der Vermieter/Die Vermieterin darf zur 
Deckung der im Laufe eines Kalenderjahres fällig werdenden Betriebskosten
zu jedem Zinstermin (zu jedem Monatsersten) einen gleichbleibenden Teilbe-
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trag vorschreiben. Die Höhe der in einem Kalenderjahr vorgeschriebenen
Teilbeträge, die zur Deckung der in diesem Kalenderjahr anfallenden 
Betriebskosten verwendet werden, ist aus dem Gesamtbetrag der tatsächlich
angefallenen Betriebskosten des vorausgegangenen Kalenderjahres zu 
errechnen. Für den Fall zwischenzeitlicher Erhöhungen der Betriebskosten,
was in der Praxis aufgrund der jährlichen Verteuerung der Tarife, Gebühren
und Kosten immer der Fall ist, kann der Vermieter/die Vermieterin bzw. die
Hausverwaltung für die kommende Abrechnungsperiode die Summe der im
vorausgegangenen Kalenderjahr angefallenen Betriebskosten um maximal
zehn Prozent erhöhen und den so ermittelten Betrag auf zwölf Monate umge-
legt den Mietern/-innen vorschreiben.
Zur Einzelvorschreibung: Macht der Vermieter/die Vermieterin bzw. die Haus-
verwaltung von der Jahrespauschalverrechnung nicht Gebrauch, so hat der
Mieter/die Mieterin den auf seinen Mietgegenstand entfallenden Anteil an
den Betriebskosten an den Vermieter am Ersten eines jeden Kalender-
monates nur dann zu entrichten, wenn dem Mieter/der Mieterin die Höhe der
begehrten Beträge mindestens drei Tage vor dem Monatsersten unter Vorlage
der Rechnungsbelege nachgewiesen wird und die Fälligkeit der begehrten
Kosten dem Vermieter/der Vermieterin gegenüber bereits eingetreten ist.

Die Abrechnung der Betriebskosten
Im Falle der Jahrespauschalverrechnung (siehe oben) hat der Vermieter/die
Vermieterin die im Laufe eines Kalenderjahres fällig gewordenen Betriebs-
kosten spätestens zum 30. Juni des folgenden Kalenderjahres abzurechnen.
Er/Sie hat die Abrechnung beim Hausbesorger/bei der Hausbesorgerin oder
an einer sonst geeigneten Stelle im Haus zur Einsicht durch die Haupt-
mieter/die Hauptmieterin aufzulegen und den Hauptmietern/-innen in 
geeigneter Weise Einsicht in die Belege zu gewähren. Auf Verlangen eines
Hauptmieters/einer Hauptmieterin sind von der Abrechnung und den 
Belegen auf seine Kosten Abschriften bzw. Ablichtungen anfertigen zu lassen.
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Der Vermieter/Die Vermieterin hat in den Fällen einer Jahrespauschalver-
rechnung die Betriebskosten und öffentlichen Abgaben innerhalb einer Frist
von einem Jahr ab Ablauf des Kalenderjahres, in dem diese ihm/ihr gegenüber
fällig geworden sind, beim Mieter/bei der Mieterin geltend zu machen 
(z.B. Rechnungen aus dem Jahr 1999 bis spätestens 31.12.2000), da sonst
Verjährung eintritt.
Den Umfang der Rechnungslegungspflicht hat der Oberste Gerichtshof in 
einer Grundsatzentscheidung festgelegt. Die Abrechnung muss eine Über-
prüfung der Verwaltungstätigkeit nach den Gesichtspunkten der Rechtmäßig-
keit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit ermöglichen. Dazu muss jeder
einzelne Einnahme- und Ausgabeposten genau in Vertragspartner/-in, Datum,
Leistungsgegenstand (Zahlungszweck), Leistungsort (konkretes Objekt) und
Belegnummer detailliert werden. Zusammenfassende Aufstellungen sind 
unzureichend und nur bei mehreren kleineren Beträgen zulässig. Grundsätz-
lich muss die Abrechnung so gestaltet sein, dass sie so übersichtlich und
klar ist, dass sie von einem Laien überprüft werden kann. Die Positionen sind
nach Sachgruppen zu ordnen – ein ungeordneter Kontoauszug genügt keines-
falls. Abkürzungen müssen verständlich sein oder erläutert werden. Die 
Einsichtnahme in die Belege muss ohne größeren Aufwand und über eine
ausreichende Zeit möglich sein. Ort und Zeit der Einsichtnahme sind auf der
Abrechnung zu vermerken. Die Belegsammlung muss übersichtlich geführt
werden und die Belege müssen so bezeichnet sein, dass sie in der Beleg-
sammlung leicht aufzufinden sind.

Kommt der Vermieter/die Vermieterin der Verpflichtung zur Legung der 
Abrechnung bzw. Einsichtgewährung in die Belege nicht nach, so ist er auf
Antrag eines Hauptmieters/einer Hauptmieterin vom Bezirksgericht (in Linz
von der Schlichtungsstelle) dazu zu verhalten. Weigert er/sie sich auch bei
der mündlichen Verhandlung vor Gericht bzw. Schlichtungsstelle, die 
Abrechnung zu legen oder die Einsicht in die Belege zu gewähren, oder 
erscheint er/sie zur Verhandlung nicht, so hat das Gericht bzw. die Schlicht-
ungsstelle auf Antrag eines Hauptmieters/einer Hauptmieterin dem Vermieter
/der Vermieterin unter Androhung einer Ordnungsstrafe bis zu 2000 Euro
aufzutragen, binnen einer angemessenen, vierzehn Tage nicht übersteigenden

610187 AK Broschüre  23.11.2006  14:47 Uhr  Seite 14



15

Frist die Abrechnung zu legen bzw. die Einsicht in die Belege zu gewähren.
Nach erfolglosem Verstreichen der vierzehntägigen Frist kann die Ordnungs-
strafe auf Antrag eines Mieters/einer Mieterin verhängt werden. Sie kann 
beliebig oft verhängt werden, bis dem Auftrag, die Abrechnung zu legen bzw.
Einsicht in die Belege zu gewähren, entsprochen wird.

Folgen der Abrechnung
Ergibt sich aus der Abrechnung ein Überschuss zugunsten der Hauptmieter/-
innen, so ist der Überschussbetrag zum übernächsten Zinstermin nach Rech-
nungslegung (z.B. bei Rechnungslegung am 25. April zum 1.6.) zurückzuer-
statten. Überschüsse dürfen also nicht fortgeschrieben werden, sie sind
auszubezahlen. Anspruchsberechtigt auf den Überschuss sind jene Personen,
die zum Fälligkeitstermin (übernächster Zinstermin nach Rechnungslegung)
gerade Mieter/-innen sind. Wird der Überschussbetrag nicht fristgerecht 
zurückbezahlt, kann der Mieter/die Mieterin dies über das Gericht erzwingen.
Ergibt sich aus der Abrechnung ein Fehlbetrag zu Lasten der Hauptmieter/-
innen, so haben die Hauptmieter/-innen den Fehlbetrag zum übernächsten
Zinstermin nach Rechnungslegung zu entrichten. Nachzahlungspflichtig
sind jene Personen, die zum Fälligkeitstermin (übernächster Zinstermin nach
Rechnungslegung) gerade Mieter/-innen sind. Eine Fortschreibung des 
Passivsaldos ist also auch nicht zulässig, da nur die Mieter/-innen, die zum
Zeitpunkt der Fälligkeit (z.B. bei Rechnungslegung am 25.4. am 1.6.) 
Mieter/-innen sind, Schuldner/-innen des Passivsaldos sind.

Die Überprüfung von 
Betriebskostenabrechnungen
Jeder Mieter/Jede Mieterin kann die Überprüfung der Betriebskostenab-
rechnung beantragen.

Dabei kann die Feststellung darüber begehrt werden, ob bestimmte Positionen,
die in der Betriebskostenabrechnung auf der Ausgabenseite aufscheinen,
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überhaupt Betriebskosten darstellen und, wenn dies zutrifft, ob die Höhe der
verrechneten Beträge gerechtfertigt ist.

Betriebskostenabrechnungen können zwar grundsätzlich binnen einer Frist
von drei Jahren bestritten werden; die Oberstgerichtliche Rechtssprechung
verlangt jedoch, dass der Mieter/die Mieterin die Herstellung von Kopien der
Betriebskostenabrechnungen bzw. von dazugehörigen Belegen binnen sechs
Monaten nach gehöriger Auflage (spätestens zum 30. Juni des folgenden 
Kalenderjahres bei Jahrespauschalverrechnung) einfordert.
Zum Verfahren: Einzubringen sind Anträge auf Überprüfung von Betriebskosten-
abrechnungen beim jeweils örtlich zuständigen Bezirksgericht bzw. in Linz
bei der Schlichtungsstelle.

Besonderheiten bei 
Genossenschaftswohnungen
Ist der Vermieter/die Vermieterin eine gemeinnützige Bauvereinigung, so gilt
das bisher Gesagte mit folgenden Abweichungen:

Aufteilung der Kosten
Ab dem 1. Jänner 1994 besteht die Möglichkeit, die Kostenaufteilung – 
anstatt nach dem Nutzflächenschlüssel – nach dem Verhältnis der Nutzwerte
der Mietgegenstände (wie bei Eigentumswohnungen üblich) vorzunehmen.
Bei der Ermittlung des Nutzwertes wird von der Nutzfläche (Bodenfläche 
abzüglich Wandstärken und der im Verlauf der Wände befindlichen Durch-
brechungen) ausgegangen. Je nach Qualität des Mietgegenstandes werden
Zu- bzw. Abschläge vorgenommen. Berücksichtigt werden die Zweckbe-
stimmung (Wohnung oder Geschäft), die Stockwerkslage, die Lage innerhalb
des Stockwerks, die Ausstattung mit anderen Teilen der Liegenschaft 
(Balkon, Terrasse, Keller, Dachbodenraum, Garten, Kfz-Abstellplatz) und
eine bessere Ausstattung oder Grundrissgestaltung.
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Höhe der Verwaltungspauschale
Diese wird durch Verordnung des Bundesministers für wirtschaftliche 
Angelegenheiten festgelegt und betrug mit 1. April 2006 € 183,60 netto
pro Wohnung und Jahr. Sie wird jährlich nach der Inflationsrate angepasst.
Für jede Garage kann ein Zuschlag von 50 Prozent, für jeden Abstellplatz im
Freien einer von 20 Prozent verrechnet werden. Die Beträge sind mit der 
Anzahl der Wohnungen und Garagen bzw. Abstellplätze zu multiplizieren und
grundsätzlich dann nach dem Nutzflächenschlüssel aufzuteilen.

Frist zur Einbringung von Einwendungen 
gegen die Abrechnung
Mieter/-innen von Genossenschaftswohnungen anerkennen die gelegte 
Abrechnung, wenn sie dagegen nicht beim Vermieter/bei der Vermieterin 
binnen sechs Monaten begründete Einwendungen erheben; d.h. nach Ablauf
dieser Frist kann selbst eine unrichtige Abrechnung nicht mehr bei Gericht
angefochten werden. Es wird daher empfohlen, rechtzeitig in schriftlicher
Form Einwendungen beim Vermieter/bei der Vermieterin zu erheben.

Heizkosten und deren Abrechnung
In Gebäuden mit mindestens vier Wohnungen, die durch eine gemeinsame
Wärmeversorgungsanlage (Zentralheizung, Fernwärme) mit Energie versorgt
werden, in denen die Wärmeabnehmer den Energieverbrauch überwiegend
beeinflussen können, und die mit Messgeräten zur Ermittlung der 
Verbrauchsanteile ausgestattet sind oder nach den Bestimmungen des Heiz-
kostenabrechnungsgesetzes mit solchen auszustatten sind, gelten für die
Heiz- und Warmwasserkosten spezielle Aufteilungsregeln. Diese Regeln 
enthält das Heizkostenabrechnungsgesetz aus dem Jahr 1992. Ansonsten
sind die Heiz- und Warmwasserkosten nach dem Nutzflächenschlüssel bzw.
nach den im Mietvertrag getroffenen Vereinbarungen abzurechnen.
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Aufteilung der Heiz- und 
Warmwasserkosten nach dem 
Heizkostenabrechnungsgesetz
Unter Heiz- und Warmwasserkosten definiert das Gesetz die Energiekosten
sowie die sonstigen Kosten des Betriebes (Wartung und Betreuung, Ersatz
von Verschleißteilen, nicht aber den Aufwand für Erhaltung und Ver-
besserung). Bei Fernwärme sind damit die Kosten aufgrund des Wärme-
lieferungsvertrages oder des behördlich genehmigten Fernwärmepreises 
gemeint (Summe aller Grundpreis-, Arbeitspreis- und Messpreisanteile). 
Mit „Wärme“ ist sowohl die Energie zur Raumbeheizung als auch zur Warm-
wasseraufbereitung gemeint.

Das Gesetz gibt nun folgende Regelungen zur Aufteilung der Energiekosten
und zur Trennung der Heiz- und Warmwasserkosten vor:

Wenn es dem Wärmeabgeber (Vermieter/-in, Fernheizbetrieb) nicht durch
Messgeräte möglich ist, die Kosten zu trennen, so sind diese zu mindestens
60 Prozent und höchstens 80 Prozent der Heizung und der jeweilige Rest
(40 bis 20 Prozent) dem Warmwasser zuzuordnen.

Die Gesamtkosten wiederum sind zu mindestens 55 Prozent, höchstens aber
zu 75 Prozent nach dem Verbrauch, der jeweilige Rest nach der beheizbaren
Nutzfläche (d.h. Nutzfläche außer offene Loggien) aufzuteilen.

Wärmeabgeber/-innen und Wärmeabnehmer/-innen können einen neuen 
Aufteilungsschlüssel innerhalb des vorgegebenen Rahmens einstimmig fest-
legen. Derartige Vereinbarungen müssen schriftlich festgehalten werden und
gelten ab der nachfolgenden Heizperiode. Kommt eine derartige Verein-
barung nicht zustande, hat die Trennung der Heiz- und Warmwasserkosten in
einem Verhältnis von 70 Prozent (Heizung) zu 30 Prozent (Wasser) und die
Aufteilung der Energiekosten zu 65 Prozent nach Verbrauch und zu 35 Prozent
nach Nutzfläche zu erfolgen.
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Bei Fernwärme (sofern der Wärmelieferungsvertrag eine Trennung nach 
verbrauchsabhängigem und verbrauchsunabhängigem Anteil vorsieht) ist der
verbrauchsabhängige Teil (Arbeitspreis) zu mindestens 55 Prozent nach 
Verbrauchsanteilen abzurechnen.

Die Abrechnung der Heiz- und 
Warmwasserkosten
Die Abrechnung hat für einen Zeitraum von zwölf Monaten zu erfolgen, wobei
dieser zu einem beliebigen Monat im Jahr beginnen kann. Spätestens sechs
Monate nach Ende der Abrechnungsperiode ist die Abrechnung zu erstellen
und jedem Wärmeabnehmer/jeder Wärmeabnehmerin eine Abrechnungsüber-
sicht zu übermitteln. Darüber hinaus ist beim Hausbesorger/bei der Haus-
besorgerin oder an einer sonst geeigneten Stelle die Gesamtabrechnung samt
Belegen zur Einsicht aufzulegen. Der Zeitraum für die Einsicht muss mindes-
tens vier Wochen betragen. Kommt der Wärmeabgeber/die Wärmeabgeberin
dieser Verpflichtung nicht nach, kann ihm/ihr dies auf Antrag unter Androhung
einer Ordnungsstrafe bis zu 5.800 Euro gerichtlich aufgetragen werden. 

Nachforderungen oder Rückzahlungen müssen binnen zwei Monaten ab der
gehörig gelegten Abrechnung (Abrechnung ist rechtzeitig, formal richtig und
vollständig gelegt worden) erfolgen. Fehlbeträge, die sich aus der Ab-
rechnung ergeben, sind anders als bei den Betriebskosten (siehe oben) von
demjenigen nachzuzahlen, in dessen Nutzungszeitraum der jeweilige Fehlbetrag
angefallen ist. Überschüsse kann nur derjenige zurückfordern, in dessen
Nutzungszeitraum der jeweilige Überschuss angefallen ist. Wird bei Wärme-
abnehmerwechsel keine Zwischenermittlung (durch Messung oder Hochrech-
nung) vorgenommen, so ist der Verbrauch nach gleich hohen monatlichen
Anteilen aufzuteilen.

Wenn der Wärmeabnehmer/die Wärmeabnehmerin gegen die gehörig gelegte
Abrechnung nicht binnen sechs Monaten begründete Einwendungen erhebt,
gilt sie als genehmigt. Die Abrechnung muss also innerhalb dieser Frist 
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geprüft werden, da nachträgliche Einwendungen nicht mehr möglich sind.
Gegen eine nicht gehörig gelegte Abrechnung können klarerweise keine 
Einwendungen erhoben werden; in diesem Fall ist ein Antrag auf ordentliche
Abrechnung sogleich beim Bezirksgericht (in Linz bei der Schlichtungsstelle)
einzubringen.

Der Wärmeabgeber/Die Wärmeabgeberin hat Nachforderungen binnen einer
Frist von einem Jahr nach Ablauf der Abrechnungsperiode geltend zu 
machen, da sonst Verjährung eintritt.

Wenn die Messgeräte infolge eines technischen Gebrechens keinen Ver-
brauch anzeigen, kann im Außerstreitverfahren bei Gericht beantragt werden,
dass die Verbrauchsanteile durch eine Hochrechnung ermittelt werden – 
sofern dies nach einem dem Stand der Technik entsprechenden Verfahren
möglich ist.

Nachträglicher Einbau von 
Verbrauchsmessgeräten
Fehlen bisher in einem Gebäude mit Zentralheizung Vorrichtungen zur 
Verbrauchsermittlung, so sind diese nachträglich anzuschaffen, wenn dies ein
Wärmeabnehmer (Mieter/-in, Wohnungseigentümer/-in) bei Gericht beantragt.
Voraussetzung dafür ist zum einen die überwiegende Beeinflussbarkeit des
Energieverbrauches durch die Nutzer/-innen. Zum anderen muss sich der
Einbau von Messgeräten „rechnen“, die Einsparung an Energiekosten muss
die Kosten der Ausstattung und der Verbrauchsermittlung um mindestens
zehn Prozent übersteigen. Der Antragsteller/Die Antragstellerin muss daher
ein Sachverständigengutachten mit einem Kosten-Nutzen-Vergleich 
vorlegen, das vorweg selbst bezahlt werden muss. Wird dem Antrag statt-
gegeben, so werden die Kosten verhältnismäßig zwischen den Beteiligten
aufgeteilt. Da der Antragsteller/die Antragstellerin das Risiko trägt, im Falle
einer Abweisung des Antrags das Gutachten allein zahlen zu müssen, 
empfiehlt es sich in jedem Fall, vorher mit der Hausgemeinschaft Rück-
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sprache zu nehmen und den Einbau von Messgeräten möglichst gemeinsam
zu beantragen, weil dies die Kosten für den Einzelnen minimiert.

Ist im Falle des Vorhandenseins von Verbrauchsmessgeräten der Energiever-
brauch nicht überwiegend durch die Nutzer/-innen beeinflussbar, kann jeder
Wärmeabnehmer/jede Wärmeabnehmerin bei Gericht beantragen, dass die
Energiekosten ausschließlich nach der beheizbaren Nutzfläche verrechnet
werden.
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